
4.2. Schutz der Kinder und Jugendlichen

gend durch Übertragung von Verantwortung, 
schützt die Entwicklung der Kinder und Jugendli
chen vor gesellschaftswidrigem und möglichem kri
minellem Verhalten und bekämpft die Einflüsse, die 
den Erziehungsprozeß stören oder gefährden.
Auf der Grundlage des Jugendgesetzes der DDR 
vom 4. Mai 1964 (GBl. INr. 4S. 75), des Beschlusses 
des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Re
publik vom 31. März 1967 „Jugend und Sozialismus“ 
(GBl. I Nr. 4 S. 31), des Gesetzes vom 25. Februar 
1965 über das einheitliche sozialistische Bildungssy
stem (GBl. I Nr. 6 S. 83), des Familiengesetzbuches 
der Deutschen Demokratischen Republik vom 
20. Dezember 1965 (GBl. I 1966 Nr. 1 S. 1), des 
Strafgesetzbuches der Deutschen Demokratischen 
Republik - StGB - vom 12. Januar 1968 (GBl. INr. 1
S. 1) wird zur Durchführung des § 35 Abs. 2, der 
§§ 39, 41 und 42 Absätze 1,4 und 5 des Jugendgeset
zes der DDR folgendes verordnet:

Grundsätze

§ 1
(1) Der Schutz der Kinder und Jugendlichen vor 
Einflüssen, die ihre Entwicklung zu sozialistischen 
Persönlichkeiten gefährden oder schädigen, ist Auf
gabe aller Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik, insbesondere der Eltern, der Lehrer, Er
zieher und Lehrausbilder, der Leiter von Betrieben, 
staatlichen Organen und Einrichtungen, der Vor
stände der Genossenschaften und der Leitungen ge
sellschaftlicher Organisationen.
(2) Die im Abs. 1 Genannten sind verantwortlich 
dafür, daß Einflüsse der imperialistischen Ideologie, 
die insbesondere durch Druckerzeugnisse, Fernse
hen und Rundfunk verbreitet werden, von Kindern 
und Jugendlichen ferngehalten und Schul- und Ar
beitsbummelei, entartete, unmoralische und asozia
le Lebens- und Verhaltensweisen, Alkohol- und Ta
bakmißbrauch oder disziplinloses Verhalten nicht 
geduldet werden. Die für die Bildung und Erziehung 
der Kinder und Jugendlichen Verantwortlichen ha
ben geeignete Maßnahmen zur Verhinderung der 
Einflüsse der imperialistischen Ideologie, zur Über
windung negativer sozialer Lebens- und Verhaltens
weisen sowie zur Bekämpfung deren Ursachen und 
Bedingungen zu treffen.

§ 2
(1) Die Maßnahmen zur Förderung der Initiative 
der Jugend, die durch die Leiter von Betrieben, 
staatlichen und wirtschaftsleitenden Organen und 
Einrichtungen sowie durch die Vorstände der Ge
nossenschaften festgelegt werden, haben Aufgaben 
zur politisch-ideologischen und moralischen Erzie
hung der Kinder und Jugendlichen, zur Festigung ih
res Staats- und Rechtsbewußtseins, zum Schutz vor 
den im § 1 Abs. 2 genannten schädlichen Einflüssen

und zur Verhütung negativer Verhaltensweisen, ins
besondere Maßnahmen zur zielgerichteten Lebens
gestaltung in der Freizeit, zu enthalten. Diese Maß
nahmen sollen mit den von den örtlichen Volksver
tretungen beschlossenen Programmen zur vorbeu
genden Bekämpfung der Jugendgefährdung und Kri
minalität übereinstimmen.
(2) Die Leiter von Staats- und Wirtschaftsorganen, 
die Leiter von Betrieben, Einrichtungen des Bil
dungswesens, der Kultur und des Handels sowie die 
Vorstände der Genossenschaften sind in ihrem Auf
gabenbereich für die Einhaltung der Rechtsvor
schriften zum Schutz der Kinder und Jugendlichen 
verantwortlich.

§3
Erziehungsberechtigte,
Kinder und Jugendliche
(1) Erziehungsberechtigte sind Eltern oder andere 
Personen, denen die Erziehung ständig oder vor
übergehend nach den Bestimmungen des Familien
gesetzbuches übertragen worden ist.
(2) Kind im Sinne dieser Verordnung ist, wer das
14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Jugendli
cher, wer über 14 Jahre, aber noch nicht 18 Jahre alt 
ist.

§4
Bekämpfung von Schund-, Schmutz- 
und jugendgefährdenden Erzeugnissen
(1) Schund- und Schmutzerzeugnisse dürfen nicht 
hergestellt, eingeführt oder verbreitet werden. 
Schund- und Schmutzerzeugnisse sind Druck- oder 
ähnliche Erzeugnisse, die geeignet sind, bei Kindern 
und Jugendlichen Neigungen zu Rassen- und Völ
kerhaß, Grausamkeit, Menschen Verachtung, Ge
walttätigkeit, Mord oder anderen Straftaten sowie 
geschlechtliche Verirrungen hervorzurufen.
(2) Jugendgefährdende Erzeugnisse dürfen nicht 
hergestellt, kopiert, vervielfältigt oder auf andere 
Weise wiedergegeben oder verbreitet werden. Ju
gendgefährdende Erzeugnisse im Sinne dieser Ver
ordnung sind entgegen den Rechtsvorschriften in die 
Deutsche Demokratische Republik eingeführte 
Druck- oder ähnliche Erzeugnisse, Gegenstände, 
Tonträger oder nach deren Vorbild angefertigte Er
zeugnisse, die solche Verhaltensweisen und Leitbil
der propagieren oder verherrlichen, die mit der 
staatsbürgerlichen Erziehung der Jugend unverein
bar sind.
(3) Die Erziehungsberechtigten sowie auch Lehrer, 
Erzieher und Lehrausbilder sind dafür verantwort
lich, daß Kinder und Jugendliche über den verderbli
chen Charakter und die schädliche Wirkung der 
Schund-, Schmutz- und jugendgefährdenden Er
zeugnisse aufgeklärt werden und nicht in den Besitz 
derartiger Erzeugnisse gelangen.
(4) Die Erziehungsberechtigten haben den Kindern
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